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 Veröffentlicht am 04.10.1973

Norm

ABGB §142 Da

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Über die Absicht des Gesetzgebers kann kein Zweifel bestehen, die Erziehung eines Minderjährigen entweder dem

einen oder dem anderen Elternteil zu überlassen, o:enkundig in der Erkenntnis, daß anders eine erfolgversprechende

Erziehung auch gar nicht möglich wäre. In der von den Untergerichten dennoch verfügten Teilung der

Erziehungsbefugnisse zwischen den geschiedenen Elternteilen liegt daher eine offenbare Gesetzwidrigkeit.
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